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Da für Teamplayer.
Unsere leistungsstarken Versicherungen für das Handwerk.

Es hat sich viel getan, seit SIGNAL IDUNA vor über 110 Jahren aus dem Handwerk für das Handwerk 
gegründet wurde.  Eins ist immer geblieben: unser Anspruch, als Gemeinschaft füreinander einzustehen. 
Wir sind mit maßgeschneiderten Versicherungs- und Finanzdienstleistungen in jeder Phase Ihres Lebens 
für Sie da.

Versorgungswerk und SIGNAL IDUNA – zwei starke Partner!

René Uhlig
01589 Riesa
Telefon 03525 733963
Mobil 0172 3507979

Jens Dietrich
01589 Riesa
Telefon 03525 732252
Mobil 0172 3538761

Dirk Hinze
01594 Panitz
Telefon 035268 83001
Mobil 0172 4347944

Kevin Derendorf
01445 Radebeul
Telefon 0351 84160962
Mobil 0151 21286564

Michael Nebel
06140 Coswig
Telefon 03523 8334012
Mobil 0176 30595164

Barbara Pforte
01589 Riesa
Telefon 03525 7792494
Mobil 0157 59694523

Michael Sackstedt
01471 Berbisdorf
Telefon 035208 81980
Mobil 0162 2598628 

Marko Löschner
01326 Dresden
Telefon 0351 4173537
Mobil 0172 9388214

Barbara Schirmer
01662 Meißen
Telefon 03521 731810
Mobil 0172 3655221
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Liebe Leser,

unsere Betriebe sind am Ende ihrer Leis-
tungsfähigkeit angekommen. Nicht etwa, weil 
sie mit ihrer eigentlichen Arbeit überfordert 
sind, sondern weil es immer mehr Regularien, 
Vorschriften und Dokumentationspflichten zu 
erfüllen gibt, die sie von ihrer handwerklichen 
Tätigkeit abhalten.

Beim Thema Bürokratie und Überregulierung 
kocht es mittlerweile bei vielen Handwerkern, 
zum Teil so sehr, dass nun auch die Bundes-
regierung Handlungsbedarf entdeckt hat. Wir 
hoffen jetzt alle auf einen „Doppelwumms“ …

Mit rund 30 Maßnahmen sollen nun bürokra-
tische Hürden abgebaut werden. Ziel ist es  – 
wie so oft – für mehr Wachstum und eine 
dauerhafte Entlastung von Bürgerinnen und 
Bürgern, Unternehmen sowie der Verwaltung 
zu sorgen. Entsprechende Beschlüsse hat die 
Bundesregierung nun getroffen, so die offizi-
elle Verlautbarung der Bundesregierung Ende 
August dieses Jahres. Mit einem sogenann-
ten „Deutschland-Pakt“ will der Bundeskanz-
ler eine beschleunigte Modernisierung des 
Landes erreichen. Wie oft haben Sie, verehrte 
Leser, das schon gehört und gelesen? 

Alle staatlichen Stellen sollten nun mehr Tem-
po und Mut zeigen, um das Land von Grund 
auf schneller, moderner und sicherer zu ge-
stalten, heißt es in einem Positionspapier. 

Mit weniger Aufwand bei Genehmigungen 
soll zum Beispiel das allgemeine Verfahrens-
recht beschleunigt werden. Baugenehmigun-
gen für mehr Wohnraum sollen so einfacher 
erteilt und Masten fürs schnelle mobile Inter-
net sollen damit problemloser errichtet wer-
den können.

Mehr noch, damit Firmen gerade bei der Um-
stellung auf mehr Nachhaltigkeit entlastet 
werden, sollen ihnen zum Beispiel Investiti-
onshilfen angeboten werden. Zudem müsse 
es einfacher werden, Start-ups zu gründen 
und erfolgreich zu machen. 

Für eine moderne Verwaltung soll zudem der 
Service von Behörden und Ämtern weiter digi-
talisiert werden.

Zum „Deutschland-Pakt“ gehört im Wesent-
lichen die Digitalisierung. Das ist ja bekann-
termaßen in Deutschland ein breites Thema, 
das viele Aspekte umfasst, wie zum Beispiel 
Breitbandausbau und das E-Learning, und 
damit beschäftigen wir uns ja bereits seit 
über zehn Jahren  … 

Es fehlt an Glauben und Zuversicht, dass tat-
sächlich eine spürbare Entlastung für unsere 
Unternehmen realisiert werden kann. Zu viel 
und zu lange wurde uns vonseiten der Politik 
versprochen, dass sich was ändert. 

Wir bleiben optimistisch und werden darüber 
informieren.

In diesem Sinne verbleibe ich mit handwerk-
lichen Grüßen 

Jens-Torsten Jacob

Schon 2016 berichteten wir …!

Jens-Torsten
Jacob 
Geschäftsführer
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Die drei Jahrgangsbesten (v. l.): Fachverkäuferin Bäckerei Nicole Weber, Friseurin Anika Weidlich 
und Tischler Max Mühlstädt

Michael Mauersberger (Prüfungsausschuss der Tischler) und Tischlergeselle Max Mühlstädt
beim sog. Tischlerritual mit der letzten Ohrfeige
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Zentrale Freisprechung 2023
Herzlich Willkommen im Gesellenstand

Der stellvertretende Kreishandwerksmeis-
ter Thomas Möbius eröffnete am 1. Septem-
ber 2023 im Festsaal des Meißner Burgkellers 
die feierliche Freisprechungsveranstaltung 
der Kreishandwerkerschaft Region Meißen. 
Die Kreishandwerkerschaft hatte diejenigen 
eingeladen, die ihre Ausbildung in verschie-
denen Gewerken erfolgreich abgeschlossen 
hatten. 26 Lehrlinge aus den Bereichen Bau, 
Dachdeckerhandwerk, Bäcker, Fleischer, Fri-
seur und Tischler waren der Einladung ge-
folgt. Zur Tradition dieser Veranstaltung gehört 
zunächst das handwerkliche Zeremoniell  –  
klassisch werden die Lade geöffnet und die 
Kerze entzündet. Als Ältester der anwesenden 
Meister übernahm dies Tischlermeister Mi-
chael Mauersberger. Die Kerze brachte Tisch-
lergesellin Annemarie Golde zum Leuchten. 
Michael Mauersberger verpflichtete ab die-
sem Zeitpunkt die Anwesenden zur Wahrheit 
und Aufmerksamkeit. Des Weiteren dürfe bei 
geöffneter Lade nicht geraucht, nicht gestrit-
ten oder geflucht werden. Schon im Spätmit-
telalter verschaffte man sich bei feierlichen 
Anlässen Gehör bei Gesellen und Lehrlingen. 

Damit sich die Auszubildenden Gesellen 
nennen dürfen, werden sie nach Hand-
werksbrauch freigesprochen und erhalten 
mit dem Gesellenbrief ihren symbolischen 
Berufsabschluss, auf den sie stolz sein kön-
nen. Festredner Ralf Berger, Präsident des 
Landesamtes für Schule und Bildung, stieg 
in seine Ansprache mit einem Vergleich zur 

Champions-League ein: „Mit ihrem Gesellen-
brief besitzen Sie einen wesentlich höheren 
Wert als ein Fußballstar, der für Millionen ver-
kauft wird. Ich habe den Eindruck, als wären 
im Profifußball die Relationen völlig verloren 
gegangen. Ich denke, außer im Fußball gibt 
es ja noch ganz andere Champions – ein Teil 
dieser anderen Champions ist heute hier – 
nämlich Sie.“ Und er dankte den Ausbildern 
in den Betrieben ebenso wie den Lehrkräften 
an den Beruflichen Schulzentren für ihren 
Einsatz. 

Rau geht’s bei der Freisprechung der Tischler 
zu, mit der letzten körperlichen Züchtigung, 
die sich ein Meister gegenüber seinem Ge-
sellen erlauben darf – mit einer kräftigen 
Ohrfeige! Nach den rituellen Handwerker-
schwüren, der einstimmigen Zustimmung 
durch alle anwesenden Handwerksmeister 
und vier kräftigen Schlucken Bier aus dem In-
nungspokal opferte sich Tischlergeselle Max 
Mühlstädt stellvertretend für seinen Jahr-
gang und hielt dem Tischlermeister Mauers-
berger seine linke Wange zum Schlage hin.

Note 2  
dreimal erreicht 

Gesellen, die Ihre Ausbildung mit dem besten 
Noten-Durchschnitt abgeschlossen haben, 
werden dafür besonders gewürdigt. In die-
sem Jahr erhielten Bäckerei-Fachverkäuferin 
Nicole Weber, Friseurin Anika Weidlich und 
Tischler Max Mühlstädt für ihre Leistungen 
zusätzlich Präsente. Frau Weber und Herr 
Mühlstädt werden im November sogar den 
diesjährigen Ausbildungspreis der Kreis-
handwerkerschaft entgegennehmen kön-
nen. „Bewahren Sie die Tradition und machen 
Sie durch Ihre Arbeit dem Handwerk Ehre“, 
appellierte Thomas Möbius an die neuen Ge-
sellinnen und Gesellen, als er sie freisprach. 
Dies sei der Beginn „einer Klettertour auf der 
Karriereleiter des Handwerks“.

Mit einem Glas Sekt und einem gemeinsa-
men Abendessen fand die Feierstunde ihren 
würdigen Abschluss.
 (KHS)
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Ein Schieferherz konnten die Besucher am Stand der Dachdeckerei von René Heinitz (r.) 
schlagen. Auch MP Michael Kretschmer betätigte sich handwerklich.

Am Stand der Offenen Werkstatt Riesa 
bekamen die kleinen Besucher einen EinblickDas Team der Einsatzstelle der Sächsischen Jugendbauhütte unterstützt die KHSFo
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Kreishandwerkerschaft

Riesa feiert 400 Jahre Stadtrecht – die Kreishand- 
werkerschaft organisiert einen Handwerkermarkt

Die Stadt Riesa feierte am 9. September 
2023 auf dem Rathausplatz „400 Jahre 
Stadtrecht Riesa“ u.  a. mit einem bunten Büh-
nenprogramm, einer Ehrenamtsmeile, dem 
Schauspiel der Schüler des Werner-Heisen-
berg-Gymnasiums und des Museumsver-
eins. Um den Zunftbaum herum gab es ei-
nen von der Kreishandwerkerschaft Region 
Meißen organisierten Handwerkermarkt. Bei 
der Dachdeckerei Heinitz konnten kleine und 
große Besucher ein eigenes Schieferherz 
schlagen. Am Stand der Einsatzstelle der 
Sächsischen Jugendhauhütte bekamen die 
Besucher einen Einblick in das Freiwillige So-
ziale Jahr in der Denkmalpflege und konnten 
am Bau eines Schwedenstuhls mitwirken. 
Die Offene Werkstatt Riesa und die Innovati-
onsakademie des Handwerks der Elbe- 
region Meißen e. V. präsentierten sich eben-
falls mit einem eigenen Stand. Bei der Quali-
fizierungszentrum Region Riesa GmbH gab 
es einen innovativen Einblick in die Arbeit mit 
3D-Druckern. Die Bäckerei Liebscher beteilig-
te sich mit einem Bäckermobil und einem 
Holzbackofen. Trotz der hochsommerlichen 
Temperaturen zeigten sich die beteiligen Ak-
teure sehr zufrieden. Die Kreishandwerker-
schaft bedankt sich bei allen Beteiligten für 
die erfolgreiche Organisation und Durchfüh-
rung des Handwerkermarktes.
 (Holger Mucke)
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Metallinnung 
Riesa-Großenhain

Bauinnung
Riesa-Großenhain

Einladung zum  
16.  Adventschmieden

Der Verein Schmiedetradition Riesa-Seer-
hausen e.  V. lädt für den 3. Dezember 2023 
zum 16. Adventschmieden in die Traditions-
schmiede Seerhausen ein. In der Zeit von 
13.00 bis 17.00 Uhr führen wir alte Schmiede-
techniken vor, u.  a. das Schmieden von Mei-
ßeln, Nägeln oder Haspen. Lassen Sie sich 
bei diesem Begegnungsnachmittag mit der 
ganzen Familie ein wenig auf die kommende 
Weihnachtszeit einstimmen. Verkosten Sie 
bei einem heißen Jagertee Stollen und gie-
ßen Sie mit Ihren Kindern Zinnfiguren.
Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste.
 (Verein Schmiedetradition 
 Riesa-Seerhausen e. V.)

Wahlen

Die Bauinnung Riesa-Großenhain hat im 
Juni 2023 ihren Vorstand gewählt. Bestätigt 
in seinem Amt als Obermeister wurde Dipl.-
Ing. Thomas Möbius aus Riesa. Seine Stell-
vertreterin ist die Geschäftsführerin Janine 
Berger von Suske & Co. Bau GmbH, Strehla OT 
Lößnig. Beide werden durch Vorstandsmit-
glied Dipl.-Ing. Clemens Grafe aus Uebigau in 
ihrer Arbeit unterstützt. (KHS)

Exkursion

16 Kollegen beider Metallinnungen nutzten 
die Möglichkeit zum Besuch des Edelstahl-
werkes BGH Freital. Dazu hatte der Obermeis-
ter der Metallinnung Riesa-Großenhain Tim-
my Held für den 15. September 2023 
eingeladen. Nach individueller Anreise traf 
man sich 13.00 Uhr vorm Stahlwerk. Entspre-
chend ausgerüstet mit Helm und Jacken, 
verfolgten die Teilnehmer eine dreistündige 
Führung vom Schmelzbetrieb über die Walz-
straße und Schmiede zum fertigen Rund-
stahl. Im „Niederhermsdorfer Hof“ in Freital 
fand der Nachmittag bei einem zünftigen Es-
sen seinen Abschluss.
 (KHS)

Hervorragender 3. Platz

Paul Räubig erlernt seit 2020 bei der MSA 
Metall- und Stahlbau GmbH mit Sitz in Streh-
la den Beruf des Metallbauers in der Fach-
richtung Konstruktionstechnik. Geschäfts-
führer Normen Knott schätzt an ihm seine 
ambitionierte Einsatzbereitschaft. Paul ist ta-
lentiert und hat durchweg sehr gute und gute 
Leistungen. Nach seiner Teilnahme am Be-
zirkswettbewerb „Jugend schweißt“ im März 
2023 und einem 1. Platz sowie der Teilnahme 
am gleichnamigen Landeswettbewerb mit 
einem belegten 2. Platz stand die Frage sei-
ner Teilnahme am „International Welding 
Competition 2023“ am 15. September 2023 in 
Essen im Raum. Natürlich bekam er seitens 
seines Ausbildungsbetriebes die nötige Un-
terstützung – und das hat sich ausgezahlt. 
Paul Räubig belegte hier in der Einzelwertung 
einen beachtlichen 3. und mit dem deut-
schen Team den 5. Platz, worauf der ganze 
Ausbildungsbetrieb stolz ist. Dazu gratulieren 
wir ihm auf das Herzlichste.  (KHS)
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Bäckerinnung Meißen

Innungsversammlung

Die Mitglieder der Bäckerinnung Meißen 
führten am 20. September 2023 ihre zweite 
Versammlung des Jahres in der Winzerge-
nossenschaft Meißen durch. Obermeister 
Karsten Liebscher eröffnete die Versammlung 
und begrüßte als Gäste den neuen Landes- 
obermeister des Landesinnungsverbands 
Saxonia des Bäckerhandwerks Sachsen Ste-
fan Richter (rechts im Bild), Thomas Clausnit-
zer von der BÄKO Sachsen Ost eG und René 
Uhlig vom Versorgungswerk des Handwerks 
der Region Meißen e. V. Der neue Landesober-
meister berichtete über die aktuelle Situation 
vieler Unternehmer und die damit entstande-
nen Probleme, wie Fachkräftemangel und 
gestiegene Preise im Energiebereich und 
Preissteigerungen beim Einkauf von Rohstof-
fen. Thomas Clausnitzer informierte über die 
aktuellen Rohstoffpreise und gab als nächs-
ten Termin für die Sachsenback den 15. April 

2024 bekannt. Als weiteren Referenten be-
grüßte der Obermeister René Uhlig von der 
SIGNAL IDUNA. Er gab den Anwesenden ei-
nen Überblick über die Vorteile der neuen be-
trieblichen Krankenversicherung und stellte 
den Anwesenden das Modell vor. Im Wettbe-
werb um gut ausgebildete Fachkräfte sind 
immer häufiger Zusatz- und Sozialleistungen 
das Zünglein an der Waage. Mit drei neuen 
Budget-Varianten und optimierten Baustein-
tarifen hat die SIGNAL IDUNA jetzt ihre Ange-
bote für die betriebliche Krankenversicherung 
weiter abgerundet. Interessierte Betriebe kön-
nen sich wie immer gern an Herrn Uhlig 
wenden. Es folgten die Beschlussfassungen 
zum Haushaltsplan und Beitragsbemes-
sungsbeschluss 2024. Im Folgenden gab der 
Obermeister als Termin für die öffentliche 
Stollenprüfung den 28. Oktober 2023 be-
kannt. Die Stollenprüfung findet wie im Vor-
jahr in „Blockhausen“ Dorfchemnitz statt. Im 
Anschluss an die Stollenprüfung ist ein ge-
mütliches Beisammensein der Innungskolle-
gen geplant. Für den 25. November 2023 
steht für die Mitglieder der Innung gemein-
sam mit der Bäckerinnung Mittelsachsen ei-
ne weitere Herausforderung an. An diesem 

Tag soll in „Blockhausen“ Dorfchemnitz ein 
40 m langer Weihnachtstollen „gebacken“ 
bzw. aus mehreren Stollen zusammenge-
setzt und anschließend für einen guten 
Zweck verkauft werden. Umrahmt wird die 
Verkaufsaktion von der Freiberger Berg- und 
Hüttenparade. Herr Liebscher schloss die 
Versammlung und dankte allen anwesen-
den Innungsmitgliedern für ihr Interesse an 
der Innung. Wir danken dem Versorgungs-
werk des Handwerks der Region Meißen e. V. 
in Zusammenarbeit mit der SIGNAL IDUNA für 
die Unterstützung. 
 (KHS)
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Future Line 2024/2025 – Feierliche Übergabe
Erste neugierige Blicke in den aktuellen 

Lehrstellenkompass „Future Line“ konnten 
34 Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen 
der Oberschule „Siegfried Richter“ in Gröditz 
werfen, nachdem sie ihn in würdigem Rah-
men am 7. September 2023 entgegennah-
men. 

133 Betriebe verzeichnet die neueste Ausga-
be; davon sind 67 Ausbildungsbetriebe im 
Handwerk tätig.

Dieses Nachschlagewerk wird gefördert 
durch den Landkreis Meißen und erscheint 
bereits in der 13. Auflage. Auf Initiative der 
Kreishandwerkerschaft Region Meißen in Zu-
sammenarbeit mit der HWK Dresden und der 
IHK Dresden entstand somit eine umfangrei-
che Informationsbroschüre, welche die po-
tenziellen Auszubildenen bei der Suche nach 
der geeigneten Lehrstelle unterstützen soll.

Wertvolle Tipps erhielten die Schüler von 
den anwesenden Gästen, wie z. B. von Max 
Mühlstädt, ein „frisch gebackener“ Tischler-

geselle, der bereitwillig Auskunft über seinen 
Werdegang von Schule und Ausbildung gab. 
Weitere Vertreter aus dem Handwerk, der 
Industrie sowie von dem JobCenter und der 
Agentur für Arbeit als auch der Bürgermeister 
der Stadt Gröditz standen den Schülern gern 
für Fragen zur Verfügung. 

Einige Schüler haben schon konkrete Vorstel-
lungen, wie es nach der Schule weiter gehen 
soll, und wissen auch schon, dass sie in der 
Region bleiben wollen.
 (KHS)
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Vermietung - Verkauf - 

Verwaltung - Baufinanzierung

 Morgen

 kann kommen.

 Wir machen den Weg frei. 

 Entspannt zurücklehnen - 
 mit unserem 
 Rundum-Service 
 für die Verwaltung 
 Ihrer Immobilie. 

 Jetzt wechseln! 

Großenhainer Str. 23, 01662 Meißen
www.breitenstein-immobilien.dewww.vr-meissen.de 

Hahnemannsplatz 21, 01662 Meißen 
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Jetzt anmelden! 
Ansprechpartner:  
Maik Jungmann  
Arbeitsmarktservice im Jobcenter 
Telefon: 03521 725-4614
E-Mail: fachkraeftemesse@ 
kreis-meissen.de

3. Fachkräftemesse des Landkreises Meißen

Kommen und Bleiben

DIE FACHKRÄFTEMESSE
27.12.2023
www.meine-region-meissen.de

Jetzt 
Termin vor-

merken!

Mit einem gelungenen Messeauftritt für 
sich als Arbeitgeber werben und motivierte 
Fachkräfte gewinnen – zwei gute Gründe für 
eine Beteiligung, auch bei Betriebsruhe. Am 
27. Dezember 2023 von 10 bis 13 Uhr findet 
im Berufsschulzentrum Meißen (Goethestra-
ße 21, 01662 Meißen) die diesjährige Fach-
kräftemesse des Landkreises Meißen statt.

Weitere Informationen finden  
Sie im Internet unter:  
www.meine-region-meissen.de

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch 
Steuermittel auf der Grundlage des von den 
Abgeordneten des Sächsischen Landtages 
beschlossenen Haushaltes.

Eine gemeinsame Veranstaltung des kommunalen Jobcenters im Landkreis Meißen mit unseren 
Netzwerkpartnern Wirtschaftsförderung Region Meißen (WRM) GmbH, Kreishand werker schaft 
Region Meißen, IHK Dresden, Handwerkskammer Dresden und der Agentur für Arbeit Riesa
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Dein Beruf – ein Bauberuf! 
Erfolgreicher Ausbildungsstart 

2023/2024 im ÜAZ Dresden
Als wesentlicher Bestandteil ihrer Ausbil-

dung begannen am 4. September 2023  ins-
gesamt 145 neue Auszubildende des Bau-
handwerkes und der Bauindustrie mit ihrer 
überbetrieblichen Ausbildung im ÜAZ Dres-
den und in der Außenstelle Pirna. Eröffnet wur-
de die Ausbildung mit Informationen zum Bau 
Bildung Sachsen e.  V., zum Ablauf der Ausbil-
dung sowie organisatorischen Hinweisen. 

Großer Beliebtheit erfreuen sich die koope-
rativen Studiengänge zum Diplom. Mit ins-
gesamt elf Studenten an der HTW Dresden 
und einem Studenten an der TU Dresden er-
möglichen immer mehr Ausbildungsbetriebe 
diesen Bildungsweg! Besonders der Ausbil-
dungsberuf zum Maurer findet großen Zu-
spruch unter den Auszubildenden und ist ein 
guter Start in das Berufsleben. „Der Wunsch 
der Jugendlichen, eine Ausbildung zum Zim-
merer zu beginnen, ist weiterhin sehr groß“, 
so Janet Herzog, Beraterin in der passgenau-
en Besetzung. Vier der insgesamt 24 Azubis 
in diesem Bereich konnten durch Aktivitäten 
der passgenauen Beraterin in eine Ausbil-
dung in kleinen mittleren Unternehmen ver-
mittelt werden. 

Gern unterstützt das ÜAZ Dresden neben 
der fachlichen Ausbildung die Auszubilden-

den bei der Festigung der Persönlichkeit 
und bei auftretenden Problemen im Be-
rufsschulunterricht. Erfahrene Förderlehrer 
und Sozialpädagogen ergänzen das Ausbil-
dungsgeschehen im Ausbildungszentrum 
der Bauwirtschaft in Sachsen im Rahmen 
des Projektes „Hilfe aus einer Hand am Bau“. 
Auch für das Wohnen am Ausbildungsstand-
ort sind wir der kompetente Ansprechpartner. 
Den Lehrlingen werden kostenlos Übernach-
tungsmöglichkeiten und Vollverpflegung zur 
Verfügung gestellt. Neben einer organisierten 
Freizeitgestaltung besteht viel Raum für Per-
sönliches. 

Herzlichen Dank an alle Ausbildungsbetrie-
be für das Engagement bei der Berufsausbil-
dung junger Menschen!

Friedrich Wilhelm Pigard, Azubi zum Zimmerer; Janet Herzog, Beraterin in der passgenauen 
Besetzung. Er ging den Weg von der Berufsorientierung über das Praktikum und die passgenaue 
Besetzung und ist nun stolzer Azubi der Zimmerei- und Denkmalsanierung Dresden GmbH. 
Mathias Menzel, Geschäftsführer, wird mit seinem überdurchschnittlichen Engagement in 
diesem Jahr als „Hervorragender Ausbildungsbetrieb der Bauwirtschaft“ ausgezeichnet. 

Das Programm „Passgenaue Besetzung – Unterstützung von KMU bei der passgenauen Besetzung von Ausbildungsplätzen sowie bei der Integration 
von ausländischen Fachkräften“ wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und den Europäischen Sozialfonds gefördert. Fo
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Haben Sie Fragen zur Berufsausbildung 
oder zu den Weiterbildungsangeboten 
des Bau Bildung Sachsen e. V., dann kon- 
taktieren Sie uns bitte auf www.bau-
bildung.de oder per E-Mail: ausbildungs-
zentrum-dresden@bau-bildung.de

Unsere Ansprechpartner für Sie sind: 
Dipl.-Soz.päd. Janet Herzog, 
Beraterin in der passgenauen Besetzung 
Telefon:  0351 20272–20 
E-Mail: j.herzog@bau-bildung.de 

Sven Schubert, 
Bereichsleiter Ausbildung 
Telefon: 0351 20272–41 
E-Mail: s.schubert@bau-bildung.de 
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Steuerbonus für Handwerkerleistungen
Voraussetzungen für den Steuerbonus

Bei Handwerkerleistungen, die nicht der 
energetischen Gebäudesanierung die-
nen, sind 20 Prozent der Arbeitskosten 
steuerlich absetzbar. Das gilt für Arbeits-
kosten von bis zu 6.000 Euro pro Jahr.

Begünstigte Handwerkerleistungen  
laut Bundesministerium der Finanzen

Begünstigte Handwerkerleistungen sind al-
le handwerklichen Tätigkeiten für Renovie-
rungs-, Erhaltungs- und Modernisierungs-
maßnahmen, die für einen inländischen, 
einen in der Europäischen Union oder einen 
im Europäischen Wirtschaftsraum liegenden 
Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht wer-
den.

Dies sind beispielsweise:
• Arbeiten an Innen- und Außenwänden, 

am Dach, an der Fassade, an Garagen o. Ä.
• Reparatur oder Austausch von Fenstern 

und Türen, von Bodenbelägen  
(z. B. Teppichboden, Parkett, Fliesen)

• Streichen/Lackieren von Türen, Fenstern 
(innen und außen), Wandschränken,  
Heizkörpern und -rohren

• Reparatur, Wartung oder Austausch von 
Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und  
Wasserinstallationen

• Modernisierung oder Austausch der  
Einbauküche

• Modernisierung des Badezimmers
• Reparatur und Wartung von Gegenstän-

den im Haushalt (z. B. Waschmaschine, 
Geschirrspüler, Herd, Fernseher, PC)

• Maßnahmen der Gartengestaltung  
(nicht begünstigt: erstmalige Anlage  
im Rahmen einer Neubaumaßnahme)

• Pflasterarbeiten auf dem Wohngrundstück
• Leistungen der Schornsteinfeger

Das Anwendungsschreiben zu §  35  a EStG 
des Bundesministeriums der Finanzen vom 
09.11.2016 enthält in der Anlage 1 eine bei-
spielhafte Aufzählung begünstigter und nicht 
begünstigter Handwerkerleistungen.
(abrufbar unter: www.zdh.de/steuerbonus)

Handwerkerleistungen für den  
Haushalt der Steuerpflichtigen

In bestehenden Gebäuden sind handwerkli-
che Tätigkeiten (auch Herstellungsaufwand) 
grundsätzlich begünstigt, im Rahmen einer 
Neubaumaßnahme dagegen nicht. Als 
Neubaumaßnahmen gelten alle Maßnah-
men, die im Zusammenhang mit der Errich-
tung eines Haushalts bis zu dessen Fertig-
stellung (bei Wohnungen bis zum Bezug der 
Wohnung) anfallen.

Maßnahmen im Zusammenhang mit neuer 
Wohn- bzw. Nutzflächenschaffung in ei-
nem vorhandenen Haushalt sind begünstigt. 
Unschädlich ist, wenn durch die Handwer-
kerleistung eine Erhöhung des Gebrauchs-
werts der Immobilie eintritt.

Die Handwerkerleistung muss im Haushalt 
der Steuerpflichtigen erfolgen. Unerheblich 
ist, ob diese dort als Mieter oder Eigentümer 
leben.

Begünstigt sind auch Handwerkerleistungen 
in einer vom Auftraggebenden tatsächlich 
eigengenutzten Zweit-, Wochenend- oder 
Ferienwohnung.

Für Mieterinnen und Mieter gilt:

• Die Kosten können durch die Jahresab-
rechnung oder durch die Bescheinigung 
des Vermietenden steuerlich geltend ge-
macht werden.

• Die Steuerermäßigung wird auch im Fall 
der unentgeltlichen Überlassung einer 
Wohnung gewährt, sofern die Nutzenden 
die Aufwendungen tatsächlich getragen 
haben.

• Bei von arbeitgebenden Betrieben getra-
gene Handwerksleistungen in einer von 
Arbeitnehmenden bewohnten Dienst- 
oder Werkswohnung können die Arbeit-
nehmenden die Steuerermäßigung nur 
dann in Anspruch nehmen, wenn sie die 
Aufwendungen als Arbeitslohn versteuert 
haben und die Handwerkerleistung nicht 
durch eigenes Personal des arbeitgeben-
den Betriebes durchgeführt wurde.

Bei Wohnungseigentümergemeinschaften  
(z.  B. Eigentümer einer Eigentumswohnung), 
die Handwerkerleistungen für das Gemein-
schaftseigentum – im Regelfall über eine 
Verwaltung – beauftragen und den Steuer-
bonus nutzen möchten, ist Folgendes zu be-
achten:

• In der Jahresabrechnung müssen die im 
Kalenderjahr für Handwerkerleistungen 
unbar gezahlten Beträge gesondert aufge-
führt werden.

• Der Anteil der steuerbegünstigten Kosten 
(Arbeits- und Fahrtkosten) muss ausge-
wiesen sein.

• Der Anteil der jeweiligen Wohnungseigen-
tümer ist anhand seines Beteiligungsver-
hältnisses individuell zu errechnen (z. B. 
durch Grundbuchauszug) bzw. wird von 
der Verwaltung bescheinigt.

Hinweis

Tätigkeiten, die nicht im Haushalt des 
Steuerpflichtigen ausgeführt werden, 
sondern z. B. in der Werkstatt des Hand-
werksbetriebs, sind nicht begünstigt. Ei-
ne anderslautende Entscheidung des FG 
München bleibt insoweit Einzelfallent-
scheidung.

Hinweis

Das BMF hat sich in dem nun vorliegen-
den Anwendungsschreiben zu §  35  a 
EStG der funktionsbezogenen Auslegung
des Begriffs „Haushalt“ im Sinne des 
§  35  a EStG dem BFH angeschlossen. 
Demnach genügt es, wenn die Hand-
werkerleistung für den Haushalt (zum 
Nutzen für den Haushalt) erbracht wird 
und in einem unmittelbaren räumlichen 
Zusammenhang zum Haushalt durch-
geführt wird. Daher kann auch die Inan-
spruchnahme von Handwerkerleistun-
gen begünstigt sein, die

• jenseits der Grundstücksgrenze auf 
fremdem, bspw. öffentlichem Grund 
(z. B. Ausbau von Gemeindestraßen, 
Anbindung an die öffentliche Wasser-
versorgung),

erbracht werden.

Ein unmittelbarer räumlicher Zusam-
menhang liegt jedoch nur vor, wenn 
beide Grundstücke eine gemeinsame 
Grenze haben oder dieser durch eine 
Grunddienstbarkeit vermittelt wird.
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Notwendige Nachweise

Die Aufwendungen für Handwerkerleistun-
gen sind durch eine Rechnung des Hand-
werkers/der Handwerkerin nachgewiesen. 
Begünstigt sind Arbeitskosten sowie Ma-
schinen- und Fahrtkosten einschließlich 
der darauf entfallenden Mehrwertsteuer. 
Ein gesonderter Ausweis der Mehrwertsteuer 
ist dabei nicht erforderlich. Zu beachten ist, 
dass Materialkosten nicht begünstigt sind.

Der Anteil der Arbeitskosten muss grundsätz-
lich in der Rechnung gesondert ausgewiesen 
sein. Auch eine prozentuale Aufteilung des 
Rechnungsbetrages in Arbeitskosten und 
Materialkosten ist zulässig. Eine bloße Schät-
zung des Anteils der Arbeitskosten durch die 
Auftraggebenden ist nicht zulässig.

Bei Wartungsverträgen, bei denen sich die 
Arbeitskosten pauschal aus einer Mischkal-
kulation ergeben, genügt eine Anlage zur 
Rechnung, aus der die Arbeitskosten hervor-
gehen.

Auch von Kleinunternehmen (§ 19 Abs. 1 
UStG) ausgestellte Rechnungen, die keine 
Mehrwertsteuer ausweisen, sind begünstigt.

Höhe des Steuerbonus

Abzugsfähig sind 20 Prozent von maximal 
6.000 Euro der Handwerkerkosten – also bis 
zu 1.200 Euro pro Jahr und Haushalt!

• Unabhängig, wie viele Wohnungen die 
Auftraggebenden zu ihren Haushalten 
zählen, kann der Steuerbonus nur ein-
mal bis zum Höchstbetrag in Anspruch 
genommen werden. Bei Ehegatten, die 
zusammen veranlagt werden und z. B. 
aus beruflichen Gründen zwei Haushalte 
führen, wird der Steuerbonus daher nur 
einmal bis zu einem Höchstbetrag von 
insgesamt 1.200 Euro gewährt.

• Für Handwerkerleistungen, die keine  
Renovierungs-, Erhaltungs- und Moder-
nisierungsmaßnahmen sind, jedoch auch 
im eigenen Haushalt erbracht werden  
(z. B. Reinigen der Wohnung durch eine 
Fensterputzfirma), kann der allgemeine 
Steuerbonus zur Förderung privater Haus-
halte in Anspruch genommen werden  
(§ 35a Abs. 2 EStG).

• Dieser Steuerbonus wird in Höhe von 
bis zu 4.000 Euro (20 Prozent  von max. 
20.000 Euro) gewährt.

Beispiel Berechnung Steuerbonus:

Die/der Steuerpflichtige hat im Kalenderjahr 
2015 Arbeitskosten für energetische Ge-
bäudesanierungsmaßnahmen in Höhe von 
4.600  Euro, Wartungskosten für die Heizungs-
anlage in Höhe von 400 Euro und Repara-
turkosten (Arbeitskostenanteil) der Wasch-
maschine in Höhe von 200 Euro gezahlt und 
nachgewiesen (alle Beträge einschl. MwSt.).

Berechnung:
Sanierungskosten 4.600 Euro
Wartungskosten 400 Euro
Reparaturkosten 200 Euro
Gesamthöhe 5.200 Euro
davon in % 1.040 Euro

Wann und wo gibt es den Bonus?

Im Rahmen der jährlichen Einkommensteu-
ererklärung reichen Sie alle Handwerkerrech-
nungen des betreffenden Jahres und Zah-
lungsnachweise beim Finanzamt ein.

Der Zahlungszeitpunkt ist dabei für das Jahr 
der Berücksichtigung maßgebend. Dies gilt 
auch für Abschlagszahlungen.

Der Steuerbonus wird dann mit der festge-
setzten Einkommensteuer verrechnet.

Hinweis

Es sollte unbedingt vor Auftragsertei-
lung abgeklärt werden, ob bzw. dass ei-
ne den Voraussetzungen des § 35a EStG 
entsprechend aufgeschlüsselte Rech-
nung erforderlich ist.

Hinweis

• Die unbare Zahlung auf das Konto 
der Handwerkerin/des Handwer-
kers wird nachgewiesen (z. B. durch 
Überweisungsbeleg, Kontoauszug, 
Verrechnungsscheck, Teilnahme am 
Electronic-Cash-Verfahren). Barzah-
lungen sind nicht begünstigt.

• Die Inanspruchnahme der Steuer-
ermäßigung ist auch dann möglich, 
wenn die Handwerkerleistung vom 
Konto eines Dritten bezahlt worden ist.

• Der Steuerbonus kann nicht gewährt 
werden, wenn die Handwerkerleis-
tungen bereits als Betriebsausgaben, 
Werbungskosten, Sonderausgaben, 
außergewöhnliche Belastungen oder 
im Rahmen eines geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnisses geltend 
gemacht werden.

• Ebenso wird der Steuerbonus nicht 
gewährt, wenn für die Maßnahme 
gleichzeitig eine öffentliche Förderung 
in Form eines zinsverbilligten Darle-
hens (z. B. Kfw-Gebäudesanierungs-
programm) oder steuerfreie Zuschüs-
se in Anspruch genommen werden.

• Werden jedoch mehrere (Einzel-) Maß-
nahmen zusammen durchgeführt, 
von denen einzelne öffentlich geför-
dert werden, ist die Inanspruchnahme 
der Steuerermäßigung für (Einzel-) 
Maßnahmen, die nicht unter diese öf-
fentliche Förderung fallen, möglich.

Hinweis

Die Steuerermäßigung für Aufwendun-
gen für Handwerkerleistungen ist ausge-
schlossen, soweit diese Betriebsausga-
ben oder Werbungskosten darstellen.

Hinweis

Werden die Aufwendungen für Handwer-
kerleistungen durch die Vorlage von Jah-
resabrechnungen geltend gemacht, dann 
sind diese Aufwendungen erst in dem 
Jahr geltend zu machen, in dem die Jah-
resabrechnung genehmigt wurde.

Hinweis

Bei Entstehen eines Anrechnungsüber-
hangs, wurde die maximale Höhe des 
Steuerbonus nicht erreicht – ist weder 
die Festsetzung einer negativen Einkom-
mensteuer in Höhe des Anrechnungs-
überhangs noch die Feststellung eines 
Rück- oder Vortrags der Steuerermäßigung 
möglich.
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Rundum-Service für Betriebstextilien:  
Ein Schritt zu mehr Nachhaltigkeit 

Textildienstleister wie Mewa bieten einen 
Rundum-Service für Betriebstextilien für Be-
triebe jeder Branche. Beratung, Textilien, Pfle-
ge und Aufbereitung sowie die gesamte Lo-
gistik kommen damit aus einer Hand. Auch 
kleine Unternehmen sparen so Zeit und Kos-
ten und verbessern zudem ihre eigene Öko-
bilanz. 

Mit dem Wunsch, die eigenen Betriebsakti-
vitäten so umweltfreundlich wie möglich zu 
gestalten, suchen aktuell viele Betriebe nach 
Maßnahmen, mit denen die eigene Ökobi-
lanz verbessert werden kann – nicht zuletzt 
aufgrund des neuen Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetzes (LkSG). Naheliegend ist es, 
bei dem Verbrauch von Ressourcen anzu-
setzen. Hier bieten Mehrweg-Textilsysteme 
eine schnell realisierbare Lösung: Zum ei-
nen ist die Mehrfachnutzung bereits per se 
nachhaltiger, da jeweils der größte Anteil der 
Ressourcen in die Herstellung geht. Zum an-
deren ermöglicht die Bündelung der Wasch- 
und Pflegeprozesse durch einen Servicean-
bieter mit effizientem Umweltmanagement, 
den ökologischen Fußabdruck deutlich zu 
reduzieren.

Mehrweg spart Ressourcen,  
Zeit und letztlich Geld

Mit der Entscheidung für ein Mehrwegsys-
tem ist damit schon ein großer Schritt zu 
mehr Nachhaltigkeit getan. Als Vorreiter in der 
Branche hat Mewa seine Nachhaltigkeits-

strategie über sämtliche Prozesse im Unter-
nehmen ausgeweitet. Auch Logistik und Mo-
bilität werden berücksichtigt. Für Bettina Zopf, 
die zusammen mit ihrem Bruder mehrere 
Autohäuser und Werkstätten leitet, ist das 
Dienstleistungssystem deshalb schon lange 
fester Bestandteil des Alltags. Angefangen 
mit Putztüchern nutzt die Heitz GmbH mitt-
lerweile auch Fußmatten und Berufskleidung 
im Rundum-Service. „Das nimmt viel Verant-
wortung ab“, findet die Geschäftsführerin. In 
der Kfz-Werkstatt möchte man sich um die 
Reparatur und Wartung der Autos kümmern 
und nicht um Nebenschauplätze. „Sonst 
müsste ich ja immer durch den Betrieb ge-
hen und nachschauen, ob ein Mitarbeiter 
schon Löcher in der Hose hat“, stellt Bettina 
Zopf fest.

Für seinen Textil-Service wird Mewa immer 
wieder ausgezeichnet. Kürzlich erreichte das 
Unternehmen in einer Online-Befragung, 
die das Institut Service Value im Auftrag des 
Unternehmermagazins WirtschaftsWoche 
unter Einkäufern, Entscheidern und Nutzern 
durchführte, den Platz 1 als bester Mittel-
standsdienstleister in der Kategorie ‚Hygiene 
und Textilservice‘. Beurteilt wurden unter an-
derem die Kundenzufriedenheit, die Qualität 
von Produkten und Leistungen, das Preis-
Leistungs-Verhältnis sowie die Kompetenz 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das 
bestätigt auch Bettina Zopf: „Die Arbeitsklei-
dung von Mewa im Systemservice ist für uns 
die sauberste und ordentlichste Lösung“.

Berufskleidung im Rundum-Service: eine nachhaltige Lösung

Mewa bietet einen Rundum-Service für 
Betriebstextilien für Betriebe

MEWA AG & Co. Vertrieb OHG
Damaschkeweg 2, 07745 Jena
Telefon: 03641 237400 
E-Mail: handwerk@mewa.de
www.mewa.de
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Transformation: Alles, was Sie jetzt wissen müssen  

Die Transformation bringt viele große Auf-
gaben mit sich – wir verschaffen Ihnen einen 
Überblick. In unseren Playbooks haben wir 
die wichtigsten Erfolgsfaktoren des nachhal-
tigen Wandels kompakt und verständlich 
aufbereitet. Profitieren Sie von gebündeltem 
Expertenwissen, praktischen Tipps, umfas-
senden Analysen und handfesten Praxisbei-
spielen – und machen Sie den Wandel zum 
vollen Erfolg für Ihr Unternehmen.

Investitionen in nachhaltige  
Transformation: So profitieren Sie

•  mehr Unabhängigkeit und Flexibilität  
für Ihr Unternehmen

•  höhere Umsätze, weniger Umwelt- 
belastung

•  nachhaltiger Erfolg – heute und  
in Zukunft

•  langfristig erhöhte Wettbewerbsfähigkeit

Erfolgsfaktor  
Energieerzeugung

Im Playbook „Energieerzeugung“ erfahren 
Sie, wie Sie neue Chancen durch regenera-
tive Energie sichern und die Energieversor-
gung Ihres Unternehmens nachhaltig und 
zukunftssicher ausbauen. 

Erfolgsfaktor  
Energieeffizienz

Im Playbook „Energieeffizienz“ entdecken Sie, 
wie Investitionen in nachhaltige Technologi-
en und vernetzte Prozesse das volle Potenzial 
Ihres Unternehmens ausschöpfen. 

Erfolgsfaktor  
E-Mobilität

Im Playbook „E-Mobilität“ entdecken Sie Mo-
bilitätslösungen, die Ihre CO2-Bilanz senken 
und Ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern.
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Weitere Informationen, Tutorials und 
Anleitungen finden Sie unter: 
www.sv-meldeportal.de

Innungskrankenkasse

Smarte Schlaganfall-Vorsorge –  
zeigen Sie dem Schlaganfall den Finger

Wenn das Herz rast oder stolpert, kann 
Vorhofflimmern die Ursache sein. Doch 
auch ohne Beschwerden können Sie da-
ran erkrankt sein und damit ein deutlich 
erhöhtes Schlaganfall-Risiko haben. Mit 
Preventicus – RhythmusLeben, der neuen 
Vorsorge der IKK classic, behalten Sie Ih-
ren Herzrhythmus im Blick.

Hand aufs Herz, wie oft nehmen wir täglich 
das Smartphone zur Hand? Wir schauen 
nach dem Wetter, machen Fotos, schrei-
ben Nachrichten mit Freunden und Familie. 
Warum bei der Gelegenheit nicht gleich et-
was für die Schlaganfall-Vorsorge tun? Mit 
RhythmusLeben ist das in einer Minute er-
ledigt: Einfach mit der medizinisch geprüften 
App Preventicus Heartbeats regelmäßig den 
Herzrhythmus messen und frühzeitig Hin-
weise auf Vorhofflimmern entdecken. Alles, 

was Sie dafür brauchen, ist ein Smartphone 
mit Kamera und Blitz, die App und ihren Fin-
ger. Platzieren Sie einen Finger auf der Kame-
ralinse Ihres Smartphones und starten Sie 
die Messung. 

Bevorzugte Termine  
bei Kardiologen

RhythmusLeben ist mehr als nur eine App. 
RhythmusLeben ist eine umfassende Vorsor-
ge, die Sie vom ersten Verdacht zu Diagnose 
und Therapie begleitet. Bestätigen sich Hin-
weise auf Vorhofflimmern, erhalten Sie in-
nerhalb von 14 Tagen einen Termin bei einer 
Kardiologin oder einem Kardiologen in Ihrer 
Nähe, um ein Langzeit-EKG durchzuführen. 
Ihr Herzrhythmus wird damit 14 Tage konti-
nuierlich aufzeichnet und Vorhofflimmern 
kann zuverlässig diagnostiziert werden. Im 

Anschluss erhalten Sie eine Therapieemp-
fehlung, die Ihr Schlaganfall-Risiko minimiert.

Weitere Informationen zur Teilnahme und 
wie das Vorsorgeprogramm funktioniert, er-
fahren sie auf den Seiten:
www.ikk-classic.de/schlaganfallrisiko-senken 
www.finger-zeigen.de

Neues SV-Meldeportal startet im Oktober
Anfang Oktober soll das neue SV-Melde-

portal seinen Regelbetrieb für alle Benutzer 
aufnehmen. Bis 31. Dezember 2023 soll da-
mit sv.net grundsätzlich ersetzt werden. Die 
Vorbereitungen und die Pilotphase laufen auf 
Hochtouren. Wir geben einen Überblick über 
den derzeitigen Stand.

Gesetzliche Grundlage

Der § 95 a SGB IV verpflichtet die SV-Träger, 
den Arbeitgebern eine Ausfüllhilfe zum elek-
tronischen Datenaustausch zur Verfügung 
zu stellen.

Über viele Jahre wurde dieser Auftrag von 
den Krankenkassen mit sv.net erfüllt. Bis ein-
schließlich Februar 2024 wird sv.net noch in 
der aktuellen Version 23.0 – ohne Aktualisie-
rungen – zur Verfügung stehen. Allerdings 
wird bereits ab 1. Januar 2024 nur noch eine 
eingeschränkte Nutzung möglich sein, die 
sich insbesondere auf Datenrückmeldungen 
beschränkt, die nur noch über das SV-Melde-
portal abrufbar sein werden.

Konkreter Zeitplan

Seit Anfang Juli 2023 läuft bereits ein einge-
schränkter Pilotbetrieb. Bis Ende September 
sollen mit steigender Nutzerzahl Erfahrungen 
mit dem neuen Portal gesammelt werden. 

Am 4. Oktober 2023 wird das SV-Meldeportal 
für den flächendeckenden Produktionsbe-
trieb freigeschaltet. Von da an können sich 
alle Arbeitgeber für die Nutzung des Portals 
registrieren. Spätestens ab 1. März 2024 wird 
sv.net abgeschaltet. Wichtig: Eine Datenmi-
gration von sv.net in das SV-Meldeportal wird 
es nicht geben.

Die Registrierung erfordert ein Unterneh-
menszertifikat von ELSTER (oder bei Regis-
trierung ab 2024 ein BundID-Konto). Besteht 
bereits ein ELSTER-Unternehmenszertifikat, 
sollte dessen Nutzung organisatorisch ge-
klärt werden. Ansonsten ist eine frühzeitige 
Beantragung in Betracht zu ziehen.

Was ist neu im SV-Meldeportal?

Das SV-Meldeportal ist eine reine Weban-
wendung, die ausschließlich mit einem 
Browser ausgeführt werden kann. Sie wurde 
im Responsive Design erstellt, was die Nut-
zung auf verschiedenen Endgeräten (PC, Ta-
blet, Smartphone) ermöglicht. Über das Portal 
ist eine zentrale und sichere Online-Daten-
speicherung in zwei redundanten Rechen-
zentren möglich. Die dort abgelegten Daten 
werden max. fünf Jahre vorgehalten. Die Zer-
tifizierung nach ISO 17001 ermöglicht eine 
sichere Registrierung und Anwendung. Über 
ein sog. Vertretungsberechtigungsschreiben 

(VBS) soll eine authentifizierte Vertretungsre-
gelung in den teilnehmenden Betrieben er-
möglicht werden.

Nutzerkreis und Kosten

Das SV-Meldeportal soll kleineren Unterneh-
men die Teilnahme am elektronischen Da-
tenaustausch sicher ermöglichen, aber auch 
von größeren Unternehmen sowie Steuerbe-
ratern oder Dienstleistern im Bereich Perso-
nalverwaltung nutzbar sein. Es eröffnet durch 
eine strukturierte Mandantenverwaltung die 
Möglichkeit, mehrere Betriebsnummern zu 
bedienen.

Für registrierte Nutzer mit nur einer Betriebs-
nummer soll die Verwendung für eine Lauf-
zeit von 36 Monaten 36,00 Euro kosten, bei 
Meldungen für mehrere Betriebsnummern 
99,00 Euro (jeweils zzgl. MwSt.). Die Gebühr 
wird im Voraus erhoben.

Bei Registrierung im Jahr 2023 bzw. bis zum 
31. März 2024 ist die Nutzung für die Jahre 
2023/2024 kostenfrei und wird erst ab 2025 
kostenpflichtig.
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René Uhlig
Hauptstraße 52, 01589 Riesa
Telefon: 03525 733963
Telefax: 03525 5290094
E-Mail: rene.uhlig@signal-iduna.net

Betriebliche Gruppen-Unfallversicherung –  
mit Zusatzleistungen punkten 

Neben einer leistungsgerechten Bezah-
lung werden attraktive Zusatzleistungen 
für umworbene Fachkräfte zunehmend 
wichtiger. Verstärkt beurteilen Bewerbe-
rinnen und Bewerber einen Arbeitgeber 
anhand der von ihm angebotenen be-
trieblichen Ergänzungs- und Versor-
gungsleistungen. 

Mit der betrieblichen Gruppen-Unfallversi-
cherung unterbreitet SIGNAL IDUNA vor allem 
kleinen und mittleren Betrieben ein beson-
deres Angebot. Der Arbeitgeber erhält ein 
starkes Instrument, um seine Beschäftigten 
an den Betrieb zu binden, sie zu motivieren 
und somit letztlich Ausfallzeiten zu senken.

Zudem ergänzt die betriebliche Gruppen-
Unfallversicherung den gesetzlichen Un-
fallversicherungsschutz. Dieser greift erst ab 
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 
20  Prozent infolge von Arbeits- und Wegeun-
fällen. Die meisten Unfälle allerdings passie-

ren in der Freizeit: Hier greift der gesetzliche 
Schutzschirm nicht. Die private Unfallversi-
cherung hingegen erbringt ihre Leistungen 
ab einem Invaliditätsgrad von einem Prozent 
und schützt auch in der Freizeit – rund um 
die Uhr und weltweit.

Das Tarifwerk von SIGNAL IDUNA umfasst 
als wichtigen Bestandteil ein professionel-
les Reha-Management. Dieses stellt nach 
einem schweren Unfall ab dem Tag der Un-
fallmeldung eine individuelle und zielgerich-
tete Rehabilitation sicher. Neben der Kosten-
übernahme bietet das Reha-Management 
umfangreiche Beratungs- und Unterstüt-
zungsleistungen. So informieren die Spe-
zialisten beispielsweise über Therapie- und 
Behandlungsmaßnahmen und helfen da-
bei, die geeigneten Maßnahmen zu vermit-
teln. Der Versicherte und seine Angehörigen 
können sich darauf verlassen, dass ihnen 
rund um die Uhr medizinisch ausgebildete 
Fachkräfte zur Seite stehen. Aufgrund der Ko-
operation mit dem Dachverband der gesetz-
lichen Unfallversicherung stehen diesem 
zudem die spezialisierten Kliniken der Be-
rufsgenossenschaften offen, sodass rund-
um optimale Betreuung gewährleistet ist.

Bereits ab drei versicherten Personen, zu de-
nen auch der Arbeitgeber selbst gehören 
kann, ist es möglich, die betriebliche Grup-
pen-Unfallversicherung abzuschließen. Je 
höher die Zahl der Versicherten, desto günsti-
ger wird der Beitrag. Der Betrieb kann den Bei-
trag als Betriebsausgabe steuerlich geltend 
machen: Je nach gewählter Vertragskonstel-
lation auch ohne weitere Nebenkosten.

Übrigens: Die betriebliche Unfallversicherung 
ist auch als Unfallversicherung mit Beitrags-
rückgewähr abschließbar. Eine Form, Un-
fallversicherungsschutz zu genießen und 
gleichfalls Kapitalrücklagen für zukünftige 
Investitionen des Unternehmens zu schaf-
fen.

Interessiert? Weiterführende Informationen 
erhalten Sie von Ihrem persönlichen SIGNAL 
IDUNA Fachberater oder direkt bei:
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Angebot:
Zum Verkauf steht eine familiengeführte Traditionsbäckerei. Das 

Unternehmen soll im Rahmen einer Altersnachfolge und gern im 

laufenden Geschäftsbetrieb veräußert werden. Die Bäckerei liegt 

im Landkreis Meißen an der Bundesstraße 101 und verfügt außer-

dem über eine Filiale in Cossebaude. Die Immobilie kann komplett 

(Backstube, Lager, Kühlräume etc.), ggf. inklusive Wohnraum, über-

nommen werden. Vorhandene Maschinen/Geräte sowie Inventar 

sind voll funktionsfähig und auf einem hohen technischen Niveau. 

Parkplätze sind außerdem vorhanden. Es steht ein kompetentes, 

qualifiziertes und motiviertes Team aus derzeit zehn Mitarbeitern 

zur Verfügung. Der Einstieg und die Übernahme in Begleitung der 

derzeitigen Inhaber ist möglich. 

Chiffre: A-7d7e26

Gesuch:
Fleischerei (evtl. mit Schlachtung) mit Zerlegung, Pro-duktion und Verkauf sowie evtl. Imbiss zur Mitnahme gesucht. Lehrausbildung sollte möglich sein. Gegebe-nenfalls Weiterentwicklung zur Bio-Fleischerei.Chiffre: S-3d84b7

Angebot:
Ein langjährig tätiges, wirtschaftlich erfolgreiches und 
regional bekanntes Unternehmen für Landschafts- 
und Tiefbau mit motivierten, engagierten und kompe-
tenten Mitarbeitern aus Ostsachsen mit zahleichen 
öffentlichen Stammkunden steht zum Verkauf. Das 
Betriebsgrundstück kann vorzugsweise zu günsti-
gen Konditionen gemietet werden. Die technische 
Ausrüstung ist in einem guten und gepflegten tech-
nischen Zustand (nähere Informationen im Inserat 
online einsehbar). Es bestehen langjährige Kunden-
beziehungen. Das Unternehmen soll im Rahmen einer 
Nachfolge im laufenden Geschäftsbetrieb veräußert 
werden. Eine gründliche Einarbeitung und gewissen-
hafte Übergabe wird zugesichert. Gesucht wird ein 
bestehendes Bau– vorzugsweise Landschafts- und/
oder Tiefbauunternehmen, das einen weiteren Stand-
ort bzw. Standbein, einen erweiterten Kundenstamm 
mit planbarem und stabilem Auftragsbudget und her-
vorragenden Fachkräften sucht. Ebenso besteht aber 
auch die Möglichkeit der Übernahme durch einen jun-
gen, motivierten Meister/Kaufmann/Existenzgründer 
oder der Kauf durch einen Investor. Um die Übergabe 
fließend zu gestalten, wird eine umfassende Einar-
beitung vorgesehen, in denen das Geschäft auf den 
neuen Eigentümer übergehen soll. Über die weitere 
Mitarbeit des jetzigen Geschäftsführers kann eine in-
dividuelle Vereinbarung getroffen werden.
Chiffre: A-4b4d66

Angebot:
Ein schön eingerichteter Arbeitsplatz für den Kosmetikbereich steht 
ausgestattet zur Verfügung, ebenso ein ansprechender Verkaufs-
raum, ein Wartebereich für die Kunden und ein liebevoll dekoriertes 
Schaufenster. Der Kundenstamm wird komplett übergeben und 
gern kann eine Einarbeitung meinerseits erfolgen. Es sind ausrei-
chend kostenlose Parkplätze vorhanden. Direkt daneben befinden 
sich weitere Geschäfte (Bäcker, Blumenladen etc.) Die sehr günsti-
ge Miete kann übernommen werden. Aus familiären Gründen ab-
zugeben.

Chiffre: A-55e968

Angebot:
Das Unternehmen mit Sitz in Dresden ist im Bereich Innenausbau 

tätig. Wir beschäftigen zwei Fliesenleger und einen Tischler. Der In-

nenausbau von Wohnungen und Häusern ist unser Fachgebiet. Eine 

fachgerechte begleitende Einarbeitung wird zugesagt. Die Überga-

be erfolgt aus persönlichen Gründen und ist bis Ende 2023 geplant.

Chiffre: A-5acb23

Kooperations- und Betriebsvermittlungsbörse

Eine Haftung der Handwerkskammer Dresden für die in den Börsen gemachten Angaben wird ausgeschlossen.

Interessenten wenden sich bitte schriftlich mit Angabe der Chiffre-Nummer an die Handwerkskammer Dresden, 
Hauptabteilung Wirtschaftsförderung und -beratung, Am Lagerplatz 8, 01099 Dresden, Telefon: 0351 4640931,  
E-Mail: SekretariatW@hwk-dresden.de. 

Bitte nutzen Sie für weitere Angebote und Gesuche die Datenbank im Internet: www.nexxt-change.org sowie die 
Homepage der Handwerkskammer Dresden: www.hwk-dresden.de

Bitte beachten: Diese Angebote und Gesuche finden Sie unter: www.nexxt-change.org 
Achtung: Die Betriebsnachfolge-Börse wendet sich zum einen an jene Unternehmen, die einen Nachfolger oder aktiven Teilhaber suchen (Ange-
bote). Zum anderen steht sie allen Interessenten offen, die sich eine selbstständige Tätigkeit im Rahmen einer Unternehmensnachfolge aufbauen 
möchten (Nachfragen). Nutzen Sie hierfür die Möglichkeit, Inserate in der nexxt-change Unternehmerbörse, eine Gemeinschaftsinitiative von BMWi, 
KfW, DIHK und ZDH sowie BVR und DSGV, einzusehen und/oder zu veröffentlichen. Dies ist Deutschlands größte Betriebsnachfolge-Börse. Sie bringt 
erfolgreich Inhaber von Unternehmen sowie Existenzgründer zusammen.



DIE ZUNFTGLOCKE Nr. 5/2023 Projekt

Projektbeirat trifft sich im Rittergut 
Die Vertreter des Projektbeirates trafen sich 

am 6. September zu ihrer dritten Sitzung im 
Jahr 2023. Zu Beginn der Zusammenkunft 
stand eine Besichtigung des Rittergutes auf 
der Tagesordnung. Thomas Margenberg führ-
te durch die einzelnen Räumlichkeiten des 
Objektes in der Kastanienstraße. Für die Bei-

ratsmitglieder war es eine gute Gelegenheit, 
sich einen persönlichen Überblick zu den ge-
planten Baumaßnahmen sowie die nachfol-
gende Einrichtung u.  a. von Forschungs- und 
Entwicklungswerkstätten (F&E Werkstätten) 
zu verschaffen. Im Anschluss ging es zur ei-
gentlichen Sitzung in die Staatliche Studien-
akademie Riesa. Hier standen diesmal keine 
grundlegenden Projektentscheidungen auf 
der Tagesordnung. Zunächst gab Jens-Tors-
ten Jacob einen kurzen Überblick über die 
einzelnen Aktivitäten der letzten Wochen. 
Durch den Weggang von Franziska Schork 
aus dem Beirat war eine Neuwahl für den 
stellvertretenden Beiratsvorsitz erforderlich. 
Die Mitlieder verständigten sich einstimmig 
auf Landrat Ralf Hänsel, der zukünftig als Ver-

treter von Marco Branig dem Beirat vorstehen 
wird. Den Hauptschwerpunkt der Sitzung bil-
dete dann die Vorstellung des Entwicklungs-
konzeptes 2030 der Innovationsakademie 
des Handwerks durch Prof. Dr. Utz Dornberger 
von der Universität Leipzig. Er sieht in der zu-
künftigen Ausrichtung drei Säulen, die sich 
auf die Bereiche Forschung und Entwicklung, 
Berufsorientierung und -qualifizierung sowie 
den Denkmalschutz ausrichten werden. Mit 
dem Aufbau der F&E Werkstätten in der aktu-
ell laufenden Förderphase des WIR!-Projektes 
ist die operative Arbeit bis Ende 2025 gesi-
chert. Daher braucht es bereits jetzt ein Nach-
haltigkeitskonzept, um die Zielsetzungen 
auch langfristig und dauerhaft hier vor Ort in 
Riesa zu verankern. (Holger Mucke)

Exoskelette im Praxistest
Exoskelette sind am Körper getragene 

technische Systeme, welche der Unterstüt-
zung bzw. Entlastung menschlicher Bewe-
gungen dienen und dadurch gesundheits-
schädliche, körperliche Belastungen redu- 
zieren können. Sie sind somit als Mittel des 
Gesundheits- und Arbeitsschutzes zu be-
trachten. Die Entwicklung und der Einsatz 
von Exoskeletten ist noch relativ neu und die-
se finden bisher vor allem in der Industrie An-
wendung, wo die Bewegungsmuster meis-
tens ziemlich gleichförmig und spezifisch 
sind. Im Handwerk werden Exoskelette bis-
her nur selten genutzt, da hier die Arbeitspro-
zesse und somit die Bewegungsabläufe 
stark variieren. „Durch das Testen von bereits 
am Markt verfügbaren Exoskeletten mit 
Handwerkern aus verschiedenen Gewerken 
möchten wir die praktische Gebrauchstaug-
lichkeit und die Akzeptanz solcher Systeme 
für das Handwerk untersuchen sowie mögli-
che zukünftige Entwicklungspotenziale und 
spezielle Anforderungen aus dem Handwerk 

identifizieren. Wir freuen uns sehr über die 
bisher wahrgenommene Offenheit und Neu-
gier der teilnehmenden Handwerker und sind 
gespannt auf die Auswertung der Fragebö-
gen“, erläutert Tobias Zerger von der Techni-
schen Universität Dresden den Handlungs-
ansatz. „Die ersten Firmen konnten für die 
Exoskelett-Tests gewonnen werden, darunter 
Handwerker aus einer Tischlerei sowie aus 
einer Malerfirma. Gewerkespezifisch zeigten 
die Handwerker bereits schon Offenheit 
während des zweistündigen Einführungs-
kurses und nahmen die zu testenden Exo-
skelette mit Begeisterung an. Während der 
Testphase wurden bereits Vorteile, aber auch 
Nachteile deutlich, die einerseits für das je-
weilige Handwerk relevant sind, aber auch 
gewerkübergreifend nicht unerheblich er-
scheinen. Durch die Auswertungen ist es 
dann möglich, mit der TU Dresden und den 
Herstellern die Exoskelette für das Handwerk 
zu präzisieren und entsprechend weiterzu-
entwickeln“, so Rayk Grieger. (Holger Mucke)

Thomas Margenberg (Mitte) begrüßt den 
Projektbeirat vor dem Elbflügel

Bevor der Praxistest bei den Handwerkern 
startete, erläutern Tobias Zerger (l.) und Rayk 
Grieger (r.) die Funktionsweise des Exoskeletts 
an Jens-Torsten Jacob

Der Projektbeirat diskutiert zum Entwicklungskonzept 2030 der Innovationsakademie 
des Handwerks

Bis Mitte November 2023 sind weitere 
Praxistests geplant. Wenn Sie Interesse 
haben, das Exoskelett mit ihren Mitarbei-
tern zu testen, wenden Sie sich bitte per 
E-Mail an Holger Mucke: 
holger.mucke@inno-handwerk.de
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